
Stellungnahme des LDI NRW zum schulischen Einsatz von Office 365  
vom 01. August 2019: 
  
  
Wie Sie der unter dem folgenden Link zu findenden aktuellen Stellungnahme des hessischen 
Landesdatenschutzbeauftragten vom 09.07.2019 entnehmen können, hält dieser den Einsatz 
von Microsoft Office 365 an Schulen nunmehr für datenschutzrechtlich unzulässig, soweit 
Schulen personenbezogene Daten in der europäischen Cloud speicherten. 
https://datenschutz.hessen.de/pressemitteilungen/stellungnahme-des-hessischen-beauftragten-
f%C3%BCr-datenschutz-und 
  
Seit die Fa. Microsoft den Vertrieb der Deutschland-Cloud eingestellt habe, finde die 
Speicherung personenbezogener Daten insbesondere von Schülerinnen und Schülern in einer 
europäischen Cloud statt, die z.B. einem möglichen Zugriff US-amerikanischer Behörden 
ausgesetzt sei. Dies sei insbesondere deshalb problematisch, weil öffentliche Einrichtungen in 
Deutschland eine besondere Verantwortung hinsichtlich der Zulässigkeit und 
Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten hätten und die digitale 
Souveränität staatlicher Datenverarbeitung gewährleistet sein müsse. Hinzu komme, dass bei 
der Nutzung von Office 365 eine Fülle von Telemetrie-Daten an Microsoft übermittelt 
würden, deren Inhalte nicht abschließend geklärt seien. 
  
Eine Einwilligungserklärung biete im Zusammenhang mit der Nutzung von Office 365 in der 
Cloud keine Lösung, weil die Sicherheit und Nachvollziehbarkeit der 
Datenverarbeitungsprozesse nicht gewährleistet sei. Office 365 könne deshalb erst als Cloud-
Lösung von Schulen genutzt werden, sobald insbesondere die möglichen Zugriffe Dritter auf 
die in der Cloud liegenden Daten sowie das Thema der Telemetrie-Daten nachvollziehbar 
und datenschutzkonform gelöst seien. 
  
Dies entspricht der von der LDI NRW vertretenen Auffassung, nach der eine Anwendung 
grundsätzlich erst dann Verwendung finden soll, wenn auch die datenschutzrechtlichen 
Vorschriften eingehalten sind. Die grundsätzliche Zulässigkeit von Microsoft Office 365 wird 
nach wie vor datenschutzrechtlich bundesländerübergreifend behandelt. Ein Ende ist noch 
immer nicht absehbar, da Microsoft bis heute nicht den Fragenkatalog der 
Datenschutzbeauftragten beantwortet hat. 
  
Schlussfolgerung der Bezirksregierung Düsseldorf: 
Vor diesem Hintergrund bestehen datenschutzrechtliche Bedenken, eine Verwendung von Microsoft 
Office 365 kann daher hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten nicht empfohlen 
werden. 
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